
1. Einleitung

Die Gewässer in Mitteleuropa werden durch den
Menschen in zunehmendem Maße für Freizeitakti-
vitäten genutzt. Die Liste der auf Gewässern beob-
achteten Aktivitäten reicht von traditionellen wie
Jagd, Angelfischerei und Badebetrieb über Kanus,
Ruder-, Segel- und Motorboote zu den erst in den
letzten Jahrzehnten sich verbreitenden wie Wasser-
skifahren, Windsurfen, Sporttauchen und Abenteuer-
sportarten wie Canyoning und Riverrafting. Dazu
kommen Aktivitäten in der Luft von Sportflugzeugen
über Heißluftballone zu Hängegleitern. Alle diese
Tätigkeiten können Störungen von Wasservögeln
verursachen. Die Auswirkungen von Störungen wur-
den vielfach untersucht und in verschiedenen Über-
sichtsartikeln dokumentiert (z.B. BELL & OWEN
1990, INGOLD et al. 1992, DAVIDSON & ROTH-
WELL 1993, KELLER 1995, MADSEN & FOX 1995,
CARNEY & SYDEMAN 1999). Die wichtigsten
Auswirkungen lassen sich unter den Stichworten
„Reduktion der biologischen Fitness“ (z.B. vermin-
derter Bruterfolg oder Herabsetzung der Bildung von
Energiereserven für Zug und anschließende Brut)
und „Reduktion der Carrying Capacity von Gebie-
ten“ (infolge veränderter Raumnutzung bzw. Mei-
dung von (Teil-)Gebieten) zusammenfassen. 

Die Forderung nach nachhaltiger oder „wohlausge-
wogener“ Nutzung von Feuchtgebieten, wie sie in der
Ramsar-Konvention gestellt wird, muss neben der
konkreten Nutzung der Ressourcen durch Fischerei
oder Jagd auch die Freizeitnutzung berücksichtigen.
Schutzmassnahmen für Wasservögel haben zum Ziel,
die negativen Auswirkungen menschlicher Aktivitä-
ten auf ein für die betroffenen Vogelbestände ver-
kraftbares Maß zu reduzieren. In dieser kurzen Zu-
sammenstellung sollen einige Grundsätze für Schutz-
maßnahmen, insbesondere für die Abgrenzung von
Schutzzonen, erläutert und mit Erfahrungen aus der
Schweiz ergänzt werden.

2. Beispiele der Regulierung von Freizeitaktivi-
täten

In Schutzverordnungen von Gewässern, aber auch in
vielen Gesetzen finden sich Bestimmungen, die die
Art oder die Intensität von Freizeitnutzungen regeln.
Sie lassen sich in verschiedene Gruppen einteilen:

• Zugangsverbot (vollständiger Ausschluss mensch-
licher Nutzung)

• Ausschluss bestimmter Nutzungsarten
• Beschränkung der Intensität der Nutzung
• Saisonale Einschränkungen
• Zonierung (Schutz- bzw. Nutzungszonen)

Im Hinblick auf den Schutz von Wasservögeln vor
Störungen sind die verschiedenen Maßnahmen un-
terschiedlich wirksam. Der vollständige Ausschluss
menschlicher Nutzung ist selbstverständlich wirk-
sam, doch nur in Ausnahmefällen machbar und sinn-
voll. Häufiger sind der Ausschluss bestimmter Nut-
zungsarten, z.B. von Motorbooten oder der Jagd.
Wenn diese Verbote besonders stark störende Akti-
vitäten betreffen, kann damit eine Beruhigung der
Gewässer erreicht werden. Ein Beispiel ist die Ab-
schaffung der gemeinschaftlichen Wasserjagd am
Untersee (SCHNEIDER 1986, MEILE 1991, SCHNEI-
DER-JACOBY et al. 1991). Wenn aber die anderwei-
tige Nutzung stark bleibt, sind Verbote einzelner Ak-
tivitäten oft wenig wirksam. So kann ein Kanuverbot
an einem Fluss die Bruten des Flussuferläufers kaum
vor Störungen schützen, wenn das Gebiet nach wie
vor intensiv von Anglern genutzt wird. Ähnliches gilt
für die Beschränkung der Intensität der Nutzung.
PUTZER (1983) zeigte auf, wie bereits das erste Se-
gelboot über 90% der Wasservögel von ihren Ruhe-
plätzen vertrieb; wie viele Boote später am Tag das
Gewässer nutzten, spielte keine Rolle mehr. Eine Be-
schränkung der Intensität der Nutzung kann dort
sinnvoll sein, wo sie tatsächlich zu einer Reduktion
der Störungen führt. Eine Limitierung der auf einem
See zugelassenen Boote ist als allgemeine Maßnah-
me zwar geeignet, eine gewisse Beruhigung zu er-
reichen, effektiv wirksam zur Herabsetzung der
Störungen ist sie jedoch meist erst in Kombination
mit der Schaffung von Schutzzonen. Saisonale Ein-
schränkungen erfolgen normalerweise in Kombinati-
on mit anderen Maßnahmen. Sie sind hier separat
aufgeführt, um aufzuzeigen, dass Maßnahmen nicht
unbedingt ganzjährig verfügt werden müssen. So
können Betretungsverbote an Brutplätzen von Was-
servögeln auf die Brutsaison beschränkt werden,
während umgekehrt an Winterrastplätzen, die keine
geeigneten Brutmöglichkeiten bieten, ein Bootsfahr-
verbot nicht ganzjährig verfügt werden muss. Bei der
Festlegung der Perioden müssen aber die Ansprüche
der ein Gebiet nutzenden Arten beachtet werden.
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Als weitaus wirksamste Maßnahme zum Schutz von
Wasservögeln vor Störungen hat sich die Schaffung
von Schutzzonen erwiesen (z.B. KELLER 1996a,
DAVIDSON 1997, MADSEN 1998a, b). Durch eine
weitgehende Trennung der Aktivitäten von Vögeln
und Menschen wird erreicht, dass ein Gewässer für
Freizeitaktivitäten genutzt werden kann, ohne eine
gleichzeitige Nutzung durch Wasservögel zu verhin-
dern. In einigen Fällen wurde mit der Schaffung von
Schutzzonen sogar erreicht, dass die Zahl der das
ganze Gebiet nutzenden Vögel anstieg, offenbar da
dank der Schutzzonen in Zeiten mit starken Störun-
gen vorher fehlende Rückzugsmöglichkeiten für Vö-
gel bestanden (MADSEN 1998a, b).

3. Grundsätze für die Abgrenzung von Schutz-
zonen

Schutzzonen für Wasservögel sind von erster Prio-
rität in besonders wertvollen Gebieten. In erster Linie
sind dies Gebiete von internationaler Bedeutung,
welche die in der Ramsar-Konvention festgelegten
Kriterien erfüllen, weiter Gewässer, die als Brut-
oder Rastgebiete für gefährdete Arten bedeutend
sind. An den einzelnen Gewässern sind Schutzzonen
in bevorzugten Brut-, Nahrungs- oder Ruhegebieten
einzurichten. Für brütende und mausernde Wasser-
vögel sind dies Uferabschnitte mit natürlicher Vege-
tation, für rastende und überwinternde Wasservögel
sind aber auch z.B. windgeschützte Buchten in Flach-
wasserzonen sehr wertvoll. Bei der Frage, wo Schutz-
zonen eingerichtet werden sollten, ist auch das Po-
tential eines Gebietes zu berücksichtigen. Die Be-
deutung eines Gebietes wird meist aufgrund von
Zählungen der Wasservögel bestimmt. Die potentiel-
le Bedeutung bleibt dort oft unerkannt, wo Wasser-
vögel ein Gebiet oder einen Gewässerabschnitt auf-
grund intensiver menschlicher Nutzung meiden.
Schutzzonen sind deshalb auch an Stellen in Betracht
zu ziehen, wo ein reiches Nahrungsangebot oder ge-
eignete Brutplätze ein hohes Potential für Wasservö-
gel vermuten lassen. So erreichte ein im Inventar der
Wasservogelgebiete von internationaler Bedeutung
(MARTI & SCHIFFERLI 1987) nicht aufgeführter
Uferabschnitt am Südostufer des Neuenburgersees in
der Schweiz in kurzer Zeit die Kriterien für interna-
tionale Bedeutung, nachdem die Jagd in einem Teil-
gebiet verboten wurde (KELLER et al. 1998, unver-
öffentlicht). 

Die Größe einer Schutzzone muss den angestrebten
Funktionen angepasst sein. Die Wasservögel müssen
in der Schutzzone ungestört brüten, Nahrung suchen
oder ruhen können. Bei überwinternden Wasservö-
geln, die ihre Nahrung auch nachts suchen können,
wie z.B. Reiher- und Tafelente, dienen Schutzzonen
primär als Tages-Ruheplätze. Die Schellente als tag-
aktive Art ist umgekehrt auf störungsfreie Zonen in
den Nahrungsgebieten angewiesen. 

Für die Festlegung der Größe von Schutzzonen lässt
sich die Fluchtdistanz der Wasservögel als Maß her-
anziehen, im Bewusstsein, dass Vögel auch unter
Stress leiden können, ohne dass eine Fluchtreaktion
sichtbar ist (JUNGIUS & HIRSCH 1979, HÜPPOP
& HAGEN 1990, BERGER 1992, HELB & HÜP-
POP 1992, INGOLD ET AL. 1992, NEEBE & HÜP-
POP 1994, HÜPPOP 1995, 1999). Fluchtdistanzen
können von verschiedenen Faktoren abhängig sein
(z.B. fliehen Vögel bei kalten Temperaturen oft auf
geringere Distanz), sich zwischen Gewässern unter-
scheiden (KELLER 1989) oder je nach Auslöser der
Fluchtreaktion variieren (z.B. KOEPFF & DIET-
RICH 1986). Von Beobachtern immer wieder fest-
gestellt, doch kaum quantitativ dokumentiert, sind
die geringen Fluchtdistanzen von Vögeln auf Men-
schen in Gebieten, in denen die Tiere nicht bejagt
werden. Quantitative Angaben von Fluchtdistanzen
von Wasservögeln finden sich in der Literatur nicht
häufig. Die publizierten Angaben zu Fluchtdistanzen
auf Wasserfahrzeuge liegen im Bereich von ca. 100 -
400 m (KELLER 1992). Wenn Fluchtdistanzen als
Richtwert für die Festlegung der Größe von Schutz-
zonen herbeigezogen werden, müssen die lokalen
Bedingungen berücksichtigt werden. 

Ausgehend von der Überlegung, dass eine Kernzone
eines Schutzgebietes nur dann effektiv ungestört ist,
wenn ein Vogel sich an jedem Punkt innerhalb der
Kernzone außerhalb des Fluchtbereichs befindet, for-
dern FOX & MADSEN (1997) Schutzzonen mit ei-
nem Durchmesser, der der dreifachen Fluchtdistanz
entspricht. Aus der gleichen Überlegung heraus be-
tonen sie, dass langgestreckte Schutzzonen weniger
effektiv sind als kompakte, da der Kernbereich, der
weiter als eine Fluchtdistanzbreite vom Rand entfernt
ist, kleiner wird. An Seen werden Schutzzonen oft
entlang des Ufers ausgeschieden. Den Überlegungen
von FOX und MADSEN folgend, muss die Breite ei-
ner Schutzzone deshalb das doppelte der Fluchtdi-
stanz betragen, damit die Vögel tatsächlich eine Zo-
ne vor dem Ufer zur Verfügung haben, in denen eine
Flucht verhindert wird, dies unter der Voraussetzung,
dass von der Landseite keine Störungen ausgehen. 

4. Erfahrungen mit Schutzzonen in der Schweiz

Während sich die landseitigen Bereiche von See-
ufern in der Schweiz in privatem oder öffentlichem
Besitz befinden, steht die offene Wasserfläche min-
destens der größeren Seen meist unter kantonaler
Hoheit und ist traditionellerweise öffentlich zugäng-
lich. Die Auflagen für Naturschutzgebiete enden des-
halb oft am Ufer. Die Ausscheidung von seeseitigen
Schutzzonen mit Befahrensverboten und ähnlichen
Regelungen ist oft von Widerständen begleitet. Als
Beispiele für Schutzzonen sollen hier die Wasser-
und Zugvogelreservate von internationaler und na-
tionaler Bedeutung beschrieben werden. 
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Das Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz der
wildlebenden Säugetiere und Vögel vom 20.6.1986
sieht die Ausscheidung von Reservaten für den
Schutz von Gebieten vor, die für Wasser- und Zug-
vögel besonders wertvoll sind. Die 1991 in Kraft ge-
setzte Verordnung über die Wasser- und Zugvogelre-
servate von internationaler und nationaler Bedeutung
(WZVV) stützt sich denn auch direkt sowohl auf das
Jagdgesetz, das Natur- und Heimatschutzgesetz als
auch auf die Ramsar-Konvention. In das Bundesin-
ventar, das als Anhang zur Verordnung die Reserva-
te auflistet, wurden in einem ersten Schritt neun Re-
servate von internationaler Bedeutung aufgenommen
und zusätzlich bis 1997 zwei Gebiete von nationaler
Bedeutung. Die Bezeichnung weiterer Reservate von
nationaler Bedeutung ist im Gang. Grundlage für die
Ausscheidung der Reservate von internationaler Be-
deutung bildete das 1986 von der Schweizerischen
Vogelwarte Sempach revidierte Inventar (MARTI
1987, MARTI & SCHIFFERLI 1987), wobei nicht
alle Gebiete, die die international festgelegten Krite-
rien erfüllten, bzw. nur Teilgebiete, ins Bundesinven-
tar aufgenommen wurden. Die ins Inventar aufge-
nommenen Gewässerabschnitte sind im übrigen
nicht deckungsgleich mit den Ramsargebieten (KEL-
LER 1996b).

Der Zweck der Reservate ist in Art. 1 der Verordnung
umschrieben: „Wasser- und Zugvogelreservate von
internationaler und nationaler Bedeutung dienen dem
Schutz und der Erhaltung der Zugvögel und der
ganzjährig in der Schweiz lebenden Wasservögel.“
Die Schutzziele werden für jedes Reservat speziell
festgelegt; entsprechend unterscheiden sich die Be-
stimmungen im Detail. Die wichtigsten allgemeinen
Bestimmungen zum Schutz der Arten und ihrer Le-
bensräume sind das Jagdverbot, das Verbot, Tiere zu
stören und zu vertreiben sowie die Berücksichtigung
der Reservate bei der Richt- und Nutzungsplanung.
Der Schutz vor Störungen wird durch verschiedene
Regelungen gewährleistet, insbesondere durch Ein-
schränkungen der Freizeitnutzung, indem z.B.
ganzjährige oder zeitlich begrenzte Bootsfahrver-
botszonen bezeichnet wurden. Neue Schutzzonen
wurden insbesondere am Neuenburgersee geschaf-
fen, während andernorts lediglich bereits früher be-
stehende Bestimmungen verschärft oder geringfügig
angepasst wurden. 

Die Umsetzung der Verordnung und die Aufsicht
über die Reservate ist Aufgabe der Kantone, die zu
diesem Zweck verpflichtet werden, Reservatsaufse-
her zu bestimmen. Die Verordnung verlangt ebenfalls
die Überwachung der Vogelbestände. Das Bundesamt
für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL (Bereich
Wildtiere) beauftragte deshalb die Schweizerische
Vogelwarte Sempach mit der Ausarbeitung und Ko-
ordination eines Überwachungsprogramms unter
Einbezug regional tätiger Organisationen. Seit Win-
ter 1992/93 werden die Wasservogelbestände in allen
Reservaten in der gleichen Weise erfasst. Neben den

Zählungen der Wasservögel sollte das Überwa-
chungsprogramm auch überprüfen, ob der in der Ver-
ordnung angestrebte Schutz der Wasservögel vor
Störungen erreicht wird.

In einer ersten Zwischenbilanz wurde 1998 die Ent-
wicklung in den ersten fünf Jahren beurteilt (KEL-
LER et al. 1998, unveröff.). Die neun Wasservogel-
reservate beherbergten im Mittel der fünf Winter
1992/93-1996/97 total ca. 20-25% aller Wasservögel
in der Schweiz (inklusive ganzer Bodensee und
ganzer Genfersee). Die Kriterien für internationale
Bedeutung wurden in allen Reservaten regelmäßig
erreicht. Veränderungen in der Nutzung der Gebiete
wurden vor allem am Neuenburgersee festgestellt,
wo die Schutzzonen teilweise entlang von Uferab-
schnitten eingerichtet wurden, die früher nur wenig
von Wasservögeln genutzt wurden. In den neu jagd-
freien Zonen konzentrierten sich die Vögel stark. Die
Gesamtzahl der Wasservögel auf dem See stieg an,
wobei insbesondere für die Zunahme der Kolbenen-
te auch Veränderungen im Nahrungsangebot eine
wichtige Rolle spielten (KELLER 2000 a, b).

Für die überwinternden Wasservögel ist der wichtig-
ste Aspekt der Wasser- und Zugvogelverordnung das
Verbot der Wasservogeljagd. Diese Bestimmung
wurde in allen Reservaten mit Inkrafttreten der Ver-
ordnung umgesetzt. Übertretungen gab es kaum. In
den neu unter Jagdschutz gestellten Reservaten zeig-
ten sich auch Änderungen im Verhalten der Wasser-
vögel. Die Vögel hielten sich näher am Ufer auf und
reagierten gegenüber Menschen deutlich weniger
stark. Die übrigen Bestimmungen wurden in ver-
schiedenen Gebieten nur zögerlich umgesetzt. Die
Reservate wurden seeseitig nicht markiert, teilweise
fehlte auch eine Kennzeichnung an Land. Der Infor-
mation der Öffentlichkeit wurde, von Ausnahmen
wie dem Kanton Schaffhausen abgesehen, von Seiten
der Kantone generell wenig Beachtung geschenkt.
Dies führte dazu, dass Störungen weiterhin teilweise
häufig sind. Dies ist insbesondere dort problema-
tisch, wo mit dem Zweck des Schutzes von Brut- und
Mauserplätzen ganzjährig Schutzzonen eingerichtet
wurden. Die Umsetzung der Wasser- und Zugvogel-
verordnung darf deshalb zur Zeit erst als Teilerfolg
betrachtet werden. 
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